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Meldepflicht bis 2000

 Meldepflicht für feststellende Ärzt:innen

 nicht namentlich außer nach § 12 GK-Gesetz

 finanzielle Anreize für Meldungen

 Geschlecht, Alter, Wohnort

 Sammlung der Meldungen in 
Gesundheitsämtern

 keine Falldefinitionen

Keine verwertbaren Daten für Epidemiologie



Aids-Enquetekommission 
Abschlussbericht 1990

 „Prostitution ein bedeutender Risikofaktor“

 „Da die Gesundheitspolitik mit ihren 
Präventionsempfehlungen die Freier 
möglicherweise nicht erreicht, ist sie in 
besonderem Maße auf eben dieses 
Gesundheitsinteresse der Prostituierten 
angewiesen.“

 „Pflegliche Kooperation zwischen den 
Prostituierten und den Gesundheitsverwaltungen 
nicht länger unter dem Aspekt verbotener … 
Förderung der Prostitution abtun“

 „für die AIDS-Vorbeugung wichtig, die rechtliche 
und soziale Situation der Prostituierten so zu 
verändern, dass sie besser in der Lage sind… 
Interessen durchzusetzen…“



IfSG § 3
Prävention durch Aufklärung

Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über 
die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die 
Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche 
Aufgabe. Insbesondere haben die nach Landesrecht 
zuständigen Stellen über Möglichkeiten des 
allgemeinen und individuellen Infektionsschutzes sowie 
über Beratungs-, Betreuungs- und 
Versorgungsangebote zu informieren.



IfSG § 7
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern

(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden 
Krankheitserregern der direkte oder indirekte 
Nachweis zu melden: 
1. Treponema pallidum
2. HIV
5. Neisseria gonorrhoeae,
6. Chlamydia trachomatis, sofern es sich um einen der 
Serotypen L1 bis L3 handelt.



IfSG § 19
Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen

(1) Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten und 
Tuberkulose Beratung und Untersuchung an oder stellt diese in Zusammenarbeit mit 
anderen medizinischen Einrichtungen sicher. In Bezug auf andere übertragbare 
Krankheiten kann das Gesundheitsamt Beratung und Untersuchung anbieten oder 
diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen sicherstellen. Die 
Beratung und Untersuchung sollen für Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte 
Ansteckungsgefahr für sich oder andere mit sich bringen, auch aufsuchend angeboten 
werden. Im Einzelfall können die Beratung und Untersuchung nach Satz 1 bezüglich 
sexuell übertragbarer Krankheiten und Tuberkulose die ambulante Behandlung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt umfassen, soweit dies zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung der übertragbaren Krankheit erforderlich ist. Die Angebote können 
bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten anonym in Anspruch genommen werden, 
soweit hierdurch die Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen nicht 
gefährdet wird. Die zuständigen Behörden können mit den Maßnahmen nach den 
Sätzen 1 bis 4 Dritte beauftragen.


